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■ AFX News Limited, London (GB),
Zweigniederlassung Zürich, in Z ü r i c h ,  CH-
020.9.002.240-0, Sihlquai 253, 8005 Zürich, Zweigniederlassung
(Neueintragung). Firma Hauptsitz: AFX News Limited. Rechts-
form Hauptsitz: Company limited by shares nach britischem
Recht. Hauptsitz: London (UK). Statuten Hauptsitz: Die aktuelle
Fassung des Memorandum of Association der am 24.05.1990 in-
korporierten Gesellschaft datiert von der Gründung, diejenige der
Articles of Association vom 08.03.2000. Zweck Hauptsitz: (a) Das
Erfassen und Sammeln von Nachrichten, Informationen, Daten
und nachrichtendienstlichen Informationen und die Lieferung,
Weitergabe, Veröffentlichung und Verbreitung sowie sonstige Ver-
wertung von Nachrichten, Informationen, Daten und nachrich-
tendienstlichen Informationen; (b) Das Betreiben jedweder
anderen gewerblichen oder geschäftlichen Tätigkeit, die nach
Meinung des Board of Directors im Zusammenhang mit oder er-
gänzend zu einer geschäftlichen Tätigkeit der Gesellschaft so be-
trieben werden kann, dass sie für die Gesellschaft von Vorteil ist;
(c) Der Ankauf oder sonstige Erwerb von und der Erwerb von Op-
tionsrechten an jedweden Vermögensgegenständen und jedwe-
den Rechten oder Vorrechten an Vermögensgegenständen oder in
Bezug auf Vermögensgegenstände; (d) Die Anmeldung, die Ein-
tragung, der Kauf oder sonstige Erwerb und der Schutz und die
Verlängerung von Patenten, Patentrechten, Lizenzen, geheimen
Verfahren, Marken, Mustern, Schutzrechten und Konzessionen,
gleichgültig ob in Grossbritannien oder anderswo, sowie in Be-
zug auf diese: der Verzicht auf den markenrechtlichen Schutz,
die Veränderung, Abwandlung, Nutzung und Verwertung und die
Herstellung unter Lizenz oder Erteilung von Lizenzen oder Ge-
währung von Vorrechten, und die Aufwendung von Geld für Ver-
suche und Untersuchungen im Zusammenhang mit und die
Weiterentwicklung von Patenten, Erfindungen oder Rechten,
welche die Gesellschaft möglicherweise erwirbt oder zu erwerben
beabsichtigt; (e) Der Erwerb oder die Übernahme der Besorgung
des Geschäfts, des immateriellen Geschäftswertes und des Vermö-
gens (insgesamt oder teilweise) einer Person oder eines Unter-
nehmens, die oder das eine der Geschäftstätigkeiten betreibt oder
zu betreiben beabsichtigt, zu der die Gesellschaft berechtigt ist,
und als Teil des Kaufpreises eines derartigen Erwerbs die Über-
nahme sämtlicher oder eines Teils der Verpflichtungen dieser
Person oder dieses Unternehmens oder die Beteiligung an, Fusi-
on mit oder das Eingehen einer Partnerschaft oder einer sonsti-
gen Vereinbarung zur Gewinnaufteilung oder Zusammenarbeit
oder gegenseitigen Unterstützung mit dieser Person oder diesem
Unternehmen oder zur Bezuschussung oder sonstigen Hilfestel-
lung für diese Person oder dieses Unternehmen und die Übergabe
oder Annahme von jeweils vereinbarten Aktien, Schuldverschrei-
bungen, Obligationen oder Wertpapieren als Gegenleistung für
die oben genannten Handlungen oder Sachen oder für erworbene
Vermögensgegenstände und das Halten oder Verkaufen, Verpfän-
den und Handeln mit Aktien, Schuldverschreibungen, Obligatio-
nen oder Wertpapieren, die in dieser Form erlangt wurden; (f) Die
Wertsteigerung, Verwaltung, Bebauung, Reparatur, Erschlies-
sung, der Austausch, die Vermietung oder sonstige Überlassung,
die hypothekarische oder sonstige Belastung, der Verkauf, die
Verwertung, Erteilung von Lizenzen, die Gewährung von Optio-
nen, Rechten und Vorrechten in Bezug auf das Vermögen und die
Rechte der Gesellschaft oder der sonstige Umgang mit dem Ver-
mögen und den Rechten der Gesellschaft (insgesamt oder teil-
weise). (g) Die Investition der und Verfügung über die Gelder der
Gesellschaft, die nicht unmittelbar für die jeweils festgelegten
Zwecke benötigt werden, und das Halten von oder Handeln mit
bereits getätigten Anlagen; (h) Das Verleihen von Geld oder die
Gewährung von Krediten zu jedweden Bedingungen und mit
oder ohne Sicherheit an jede Person oder jedes Unternehmen
(einschliesslich, ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit
des Vorstehenden, an jede Holding-Gesellschaft, Tochtergesell-
schaft oder gleichgestellte Tochtergesellschaft oder jedes andere
in irgendeiner Weise verbundene Unternehmen der Gesellschaft),
die Garantiegewährung, der Abschluss von Garantie- und Bürg-
schaftsverträgen jedweder Art, der Erhalt von Geld aus Depots
oder Krediten zu jedweden Bedingungen und die Besicherung
oder Gewährleistung der Zahlung jedes Geldbetrags oder der Er-
füllung einer Verpflichtung durch eine Person oder ein Unter-
nehmen in jedweder Form und zu jedweden Bedingungen
(einschliesslich, ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit
des Vorstehenden, jeder Holding-Gesellschaft, Tochtergesell-
schaft, gleichgestellten Tochtergesellschaft oder jeder Beteili-
gungsgesellschaft, wie oben erwähnt); (i) Die Aufnahme von
Krediten und Kapital in jeder Form und die Besicherung der
Rückzahlung von aufgenommenem oder wegen hypothekari-
scher oder sonstiger Belastung, Standardsicherheit, Pfandrecht
oder sonstiger Sicherheit in Bezug auf das gesamte oder einen
Teil des (gegenwärtigen oder zukünftigen) Vermögens der Ge-
sellschaft geschuldetem Kapital, einschliesslich des nicht einge-
forderten Kapitals der Gesellschaft und desgleichen die Sicherung
und Gewährleistung der Erfüllung aller Verpflichtungen oder
Verbindlichkeiten, welche die Gesellschaft eingeht oder die für sie
rechtsverbindlich werden, durch ähnliche hypothekarische oder
sonstige Belastung, Standardsicherheit, Pfandrecht oder Sicher-
heit; (j) Die Ausstellung, Annahme, Indossierung, Diskontie-
rung, der Handel, die Ausfertigung und Ausstellung von Schecks,
Wechseln, Solawechseln, Konossementen, Lagerscheinen,
Schuldverschreibungen und sonstigen begebbaren oder über-
tragbaren Papieren; (k) Die Beantragung, Förderung und Erwir-
kung jedes Gesetzes, jeder Verfügung oder Konzession des
Handelsministeriums oder einer anderen Behörde, die es der Ge-
sellschaft ermöglichen, eines ihrer Ziele umzusetzen oder die
eine Änderung der Statuten der Gesellschaft bewirken oder jeden
anderen Zweck erfüllen, der direkt oder indirekt der Förderung
der Interessen der Gesellschaft dienen kann, und das Einspru-
cherheben gegen Gerichtsverfahren oder Anträge bzw. die An-
wendung eines Gesetzes, die als den Interessen der Gesellschaft
direkt oder indirekt zuwiderlaufend erscheinen können; (I) Das
Treffen von Vereinbarungen mit jeder Regierung oder (staatli-
chen, kommunalen, lokalen oder sonstigen) Behörde, die der
Gesellschaft für die Erreichung eines oder mehrerer ihrer Gesell-
schaftszwecke förderlich erscheinen, und die Erlangung von Ur-
kunden, Urteilen oder Verfügungen, Rechten, Vorrechten oder
Konzessionen, die der Gesellschaft wünschenswert erscheinen,
von dieser Regierung oder Behörde sowie die Durchführung, Aus-
übung und Einhaltung derartiger Urkunden, Urteile oder Verfü-
gungen, Rechte, Vorrechte und Konzessionen; (m) Das Zeichnen,

die Abnahme, der Kauf oder sonstige Erwerb, das Halten, der Ver-
kauf von, der Handel mit und die Verfügung über, Platzierung
und Übernahme einer Emission von Aktien, Schuldverschreibun-
gen, Anleihen, Obligationen oder Wertpapieren, die von einem
anderen Unternehmen ausgegeben wurden oder für die dieses
andere Unternehmen bürgt, gleichgültig an welchem Ort der
Welt dieses gegründet wurde oder seine Geschäfte betreibt, und
Schuldverschreibungen, Obligationen oder Wertpapiere, die von
einer Regierung oder einer kommunalen oder sonstigen Behör-
de, gleichgültig in welchem Teil der Welt, ausgegeben wurden
oder für welche diese Regierung oder Behörde bürgt; (n) Die Be-
herrschung, Leitung, Finanzierung, Bezuschussung, Koordinie-
rung eines oder mehrerer Unternehmen, an denen die
Gesellschaft ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse hat,
oder die sonstige Hilfestellung für diese Unternehmen, die Bereit-
stellung von Sekretariats-, Verwaltungs-, technischen, kaufmän-
nischen und sonstigen Leistungen und Einrichtungen jeder Art
für ein oder mehrere derartige Unternehmen und die Leistung
von Zahlungen in Form von Zuschüssen oder auf andere Art und
das Treffen sonstiger Vereinbarungen, die im Hinblick auf eine
Geschäftstätigkeit oder einen Geschäftsbereich eines oder mehre-
rer derartiger Unternehmen oder allgemein im Zusammenhang
mit diesen wünschenswert erscheinen; (o) Die Unterstützung ei-
nes anderen Unternehmens zum Zweck der gesamten oder teil-
weisen Übernahme des Geschäfts oder Vermögens oder Betriebs
oder der Verbindlichkeiten des Unternehmens oder zum Zweck
der Übernahme der Besorgung des Geschäfts oder Betriebs, wel-
che der Gesellschaft voraussichtlich von Nutzen ist oder den Wert
eines Vermögensgegenstandes oder einer Geschäftstätigkeit der
Gesellschaft steigert, und die Platzierung oder die Übernahme
der Garantie für die Platzierung, Übernahme einer Emission,
Zeichnung oder sonstige Übernahme aller oder eines Teils der
Aktien oder Wertpapiere eines der oben genannten Unternehmen;
(p) Der Verkauf oder die sonstige Veräusserung des gesamten Ge-
schäftsbetriebs oder Vermögens der Gesellschaft oder eines Teils
derselben, entweder insgesamt oder in Teilen, für die Gegenlei-
stung, welche der Gesellschaft angemessen erscheint, und insbe-
sondere für Aktien, Schuldverschreibungen oder Wertpapiere
eines Unternehmens, das diese erwirbt; (q) Das Handeln als Ver-
treter oder Beauftragter oder Vermittler und als Treuhänder für
eine Person oder ein Unternehmen und das Abschliessen und Er-
füllen von Unterverträgen; (r) Die Zahlung einer Vergütung an
eine Person oder ein Unternehmen, die oder das Leistungen für
die Gesellschaft erbringt, entweder durch Barzahlung oder durch
Zuteilung von Aktien oder sonstigen Wertpapieren der Gesell-
schaft, die als voll oder teilweise eingezahlt gelten, oder auf an-
dere Art, je nachdem, welche Zahlungsart am geeignetsten
erscheint; (s) Die Übernahme sämtlicher oder eines Teils der Aus-
gaben, die im Zusammenhang mit der Förderung, Gründung
und Eintragung der Gesellschaft entstanden sind, oder der Ab-
schluss eines Vertrages mit einer Person oder einem Unterneh-
men zur Übernahme derselben und die Zahlung von Provisionen
an Vermittler und Andere für die Garantieübernahme, die Plat-
zierung, den Verkauf oder die Zeichnungsgarantie für Aktien
oder sonstige Wertpapiere der Gesellschaft; (t) Unterstützung und
Spenden für gemeinnützige oder im öffentlichen Interesse lie-
gende Zwecke, und Unterstützung und Spenden für Einrichtun-
gen, Vereinigungen oder Vereine, die der Gesellschaft oder deren
Directors oder Angestellten zugute kommen können oder die im
Zusammenhang stehen mit einem Ort, an dem die Gesellschaft
eine Geschäftstätigkeit durchführt: die Gewährung von Pensio-
nen, Renten, Sondervergütungen und Ruhegehältern oder son-
stigen Zuwendungen oder Leistungen oder karitativer
Unterstützung und allgemein die Gewährung von Vorteilen, Ein-
richtungen und Leistungen für derzeitige oder ehemalige Direc-
tors oder Angestellte der Gesellschaft oder Personen, die
Leistungen für die Gesellschaften erbringen oder erbracht haben
oder Tochtergesellschaften der Gesellschaft oder die Holding-Ge-
sellschaft der Gesellschaft oder eine der Gesellschaft gleichgestell-
te Tochtergesellschaft oder die Geschäftsvorgänger der
Gesellschaft oder einer dieser Tochtergesellschaften, mit der Ge-
sellschaft gleichgestellten Tochtergesellschaften oder der Hol-
ding-Gesellschaft sowie für die Ehefrauen, Witwen, Kinder und
sonstigen Verwandten und abhängigen Verwandten dieser Perso-
nen; die Zahlung von Versicherungsprämien; und die Einrich-
tung, Unterstützung und Aufrechterhaltung von Renten- und
sonstigen Fonds oder -plänen (gleichgültig, ob beitragspflichtig
oder nicht) zugunsten dieser Personen und deren Ehefrauen,
Witwen, Kindern und sonstigen Verwandten und abhängigen
Verwandten; und die Einrichtung, Unterstützung und Aufrecht-
erhaltung von Programmen zur Gewinnbeteiligung oder zum
Erwerb von Mitarbeiteranteilen zugunsten der Angestellten der
Gesellschaft oder der oben genannten Tochtergesellschaften,
Holding-Gesellschaft oder gleichgestellten Tochtergesellschaften
und die Gewährung von Darlehen an diese Angestellten oder an
in ihrem Namen handelnde Treuhänder zur Einrichtung oder
Aufrechterhaltung eines derartigen Programms zum Erwerb von
Mitarbeiteranteilen; (u) Vorbehältlich und in Übereinstimmung
mit der ordnungsgemässen Einhaltung der Bestimmungen von
Art. 155 bis und mit 158 des Gesetzes (falls und insoweit diese Be-
stimmungen anwendbar sind) die direkte oder indirekte Gewäh-
rung jedweder finanzieller Hilfestellung (wie in § 152 (a) des
Gesetzes definiert) für einen der in Art. 151(1) und/oder Art.
151(2) des Gesetzes genannten Zwecke; (v) Die Verteilung von
Vermögen der Gesellschaft jedweder Art in Sachleistungen unter
den Gesellschaftern der Gesellschaft; (w) Veranlassen, dass die
Gesellschaft an irgendeinem Ort der Welt eingetragen oder aner-
kannt wird; (x) Das Vornehmen aller oder einzelner der vorge-
nannten Handlungen an irgendeinem Ort der Welt, und zwar
entweder als Geschäftsherr, Vertreter, Auftragnehmer oder auf
andere Art und mit Hilfe von oder über Vertreter oder Beauftragte,
Vermittler, Unterauftragnehmer oder auf andere Art und entwe-
der allein oder zusammen mit Anderen; (y) Die Durchführung
alles Anderen, was zur Erreichung aller oder einzelner Ziele der
Gesellschaft beitragen oder dienlich sein kann. Kapital Hauptsitz:
Kapital: GBP 17’537’000.– Liberierung: GBP 17’537’000.– Akti-
en: 17’537’000 Shares zu GBP 1.–. Angaben zur Zweigniederlas-
sung: Geschäftsbereich der Zweigniederlassung: Die
Zweigniederlassung in Zürich bezweckt die Beschaffung und
Sammlung von Neuigkeiten, Informationen, Daten und Nach-
richten und diese zu liefern, herauszugeben, zu publizieren, zir-
kulieren zu lassen und anderweitig zu benützen. Die
Zweigniederlassung kann weiter alle Geschäfte tätigen und

Schritte unternehmen, die geeignet scheinen, den Zweck der
Zweigniederlassung zu fördern oder damit in Zusammenhang
stehen. Eingetragene Personen: Scherer, Eric Pierre, französi-
scher Staatsangehöriger, in Les Essarts Le Roi (FR), Chairman
des Board of Directors; Coe, Robin Francis, britischer Staatsange-
höriger, in Felixstowe (UK), Mitglied des Board of Directors, mit
Einzelunterschrift; Bertrand, Eveno, französischer Staatsangehö-
riger, in Paris (FR), Mitglied des Board of Directors; Louette,
Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Saint Cloud (FR),
Mitglied des Board of Directors; Ludier, Antoine, französischer
Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Board of Directors;
Vignolle, Jean Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Mala-
koff (FR), Mitglied des Board of Directors; Ploghaus, Stefan,
deutscher Staatsangehöriger, in London (UK), Vice-Chairman
des Board of Directors; Sturdee, Simon, britischer Staatsangehö-
riger, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunter-
schrift; Mazars, in Bedford (UK), Revisionsstelle.
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